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Hochschule, Fachmenschentum und 
Professionalisierung 

 
 
 
 
 

Hochschule und Arbeitswelt werden in 
Deutschland seit je durch drei Wertmus-
ter konstituiert: durch ständische, die 
auf die Tradition des Feudalismus zu-
rückgehen, durch bürokratisch obrig-
keitsstaatliche, deren Ursprung im Ab-
solutismus liegt, und schließlich durch 

die bürgerlich individualistischen der demokratischen Gesellschaft. Die 
drei Wertmuster schließen logisch einander aus, aber das hindert nicht, 
dass sie gleichzeitig wirksam werden. In der Entwicklung von Hochschu-
le und Gesellschaft hat sich ihr Gewicht verschoben. Das feudal ständi-
sche Wertmuster wich dem obrigkeitsstaatlich bürokratischen und beide 
dem bürgerlich individualistischen. Dem entspricht, dass die Kultur des 
Fachmenschentums (Weber), die im aufgeklärten Absolutismus wurzelt, 
der Professionalisierung weicht, die durch bürgerlich individualistische 
Wertnormen konstituiert wird. Diese Entwicklung soll zunächst skizziert 
werden, danach Webers Theorie des Fachmenschentums und moderne 
Professionstheorien. 

 
I. Feudale, absolutistische und individualistische 

Elemente in der Hochschule 
 

1.  Die Universitäten der konfessionellen Staaten 
 

In Deutschland entstanden Universitäten erst im ausgehenden Mittelalter. 
Sie waren feudale Korporationen mit einer eigenen Ordnung, partieller 
Satzungsautonomie und Gerichtsbarkeit. Zugleich waren sie aber auch 
Einrichtungen der absolutistischen Landesherren. Die akademische Frei-
heit als obrigkeitsstaatlich garantiertes feudales Privileg entlastete die 
Professoren von den Erwartungen und Zwängen der außeruniversitären 
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Alltagspraxis und ließ damit die Möglichkeit und das Interesse entstehen, 
die geltenden religiösen und weltlichen Ordnungsvorstellungen nach in-
nerwissenschaftlichen Kriterien zu entwickeln. Die Absolventen der Uni-
versität sollten das Gelernte gegenüber allen anderen Ständen mit dem 
Anspruch auf Konformität vertreten. Darauf hatten sie als Theologen, Ju-
risten und später auch Lehrer ein Monopol, das ebenfalls auf feudaler 
Tradition und auf obrigkeitsstaatlichen Garantien beruhte (Ellwein 1997; 
Weber 1972).  

In der theologische Fakultät wurden die religiösen Überzeugungen 
zum theologischen Dogma rationalisiert. Hier wurden theologische Ex-
perten geschult, die als Geistliche den einzig wahren Glauben der Volks-
frömmigkeit entgegenstellten. Hier wurzelten Amtscharisma und Kir-
chenanstalt, die den Gläubigen als Herrschaftsapparat entgegentraten. 
Das galt in abgeschwächter Form auch nach der Reformation für die pro-
testantischen Staaten und ihre Universitäten. Hatte der Protestantismus 
gegen den Katholizismus ursprünglich postuliert, der Einzelne sei frei 
und stünde in einem direkten Verhältnis zu Gott, so schalteten sich in 
dieses Verhältnis dann doch Universität, Staat und Amtskirche ein. Als 
Dekan der theologischen Fakultät an der Wittenberger Universität ent-
schied Luther Glaubensfragen ex cathedra gleichsam wie der Papst. Mit 
den Gläubigen hatten die Lehrstuhlinhaber nicht zu diskutieren, sondern 
verfügten über sie gestützt auf die Theologie und auf die Macht des Lan-
desherren, der auch Kirchenoberhaupt war. Wer sich nicht fügen wollte, 
hatte das Land zu verlassen nach der Regel „cuius regio, eius religio“. 
Das bürgerlich individualistische der eingangs unterschiedenen Wertmus-
ter war in der Reformation vorangekommen, hatte aber auch eine Nieder-
lage erlitten (Paulsen 1919). 

Was für die theologische Fakultät gilt, gilt ähnlich für die juristische 
Fakultät. Die bis dahin übliche Ausbildung auf der Grundlage praktischer 
Erfahrung trat zugunsten des Hochschulstudiums zurück. In Unabhängig-
keit von der Alltagspraxis und den hier herrschenden Interessen wurde 
die Rechtskunde zu einem logisch konsistenten Rechtssystem rationali-
siert, und dieses wurde zur Sache förmlich ausgebildeter Juristen und der 
Rechtsberufe. Und ebenso wie die theologische Fakultät konnte auch die 
juristische Streitfragen entscheiden (Weber 1972: 692 ff.). 

Die konfessionellen Universitäten waren mit den konfessionellen 
Staaten entstanden und gingen mit ihnen um 1800 auch unter. Viele wa-
ren ohnehin klein und anspruchslos gewesen, manche waren kaum von 
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Lateinschulen zu unterscheiden. Wegen ihrer konservativen Neigungen 
waren sie auch politisch in Misskredit geraten. Ungefähr jede zweite von 
ihnen wurde geschlossen, während die übrigen modernisiert und zu 
Hochschulen des aufgeklärten Absolutismus wurden (Riddle 1993). 

 
2.  Die Hochschulen des aufgeklärten Absolutismus  

 
Die weltweit erste Universität, die die Grenzen des religiösen Denkens 
hinter sich ließ, war 1694 in Halle entstanden, das soeben an das protes-
tantische Preußen gefallen war (Weigl 1997, Paulsen 1919). Sie entwi-
ckelte sich in einem spannungsreichen Zusammenhang von Feudalismus, 
pietistischem Individualismus und aufgeklärtem Absolutismus. Pietismus 
und aufgeklärter Absolutismus waren vereint in der Gegnerschaft gegen 
den Feudalismus und das konservative Luthertum, das ihn religiös sankti-
onierte. Sie folgten jedoch gegensätzlichen Modernisierungsvorstellun-
gen. Der Pietismus zielte auf individuelle Bewährung durch rational ori-
entiertes, eigenverantwortliches Handeln, der aufgeklärte Absolutismus 
dagegen auf die Instrumentalisierung der Individuen durch die Obrigkeit.  

Im Hallenser Pietismus galt der Einzelne als Werkzeug Gottes, dem 
aufgegeben ist, die Welt praktisch zu verändern. Das individuelle Gewis-
sen galt dabei als höchste Autorität, denn Gott offenbare sich jedem 
Gläubigen individuell. Deswegen sollte auch die Verbesserung der Welt 
vom Individuum ausgehen, seine moralische Stärkung galt als das Wich-
tigste. Die Rationalisierung der Lebensführung ist hier „Systematisierung 
von Innen und aus einem Zentrum heraus, das der einzelne selbst errun-
gen“ hat. Sie steht im Widerspruch zum katholischen Gedanken der An-
staltsgnade mit seiner „Tendenz, als Kardinaltugend und entscheidende 
Heilsbedingung den Gehorsam, die Unterwerfung unter die Autorität (...) 
zu entwickeln“ (Weber 1972: 340). Das Luthertum lag dazwischen. Der 
Bildung maß der Pietismus große Bedeutung zu. Sie galt als Mittel zur 
Disziplinierung des Denkens, das im Dienst an Gottes Ruhm die Welt 
verstehen und rational beherrschen soll. Ihre Kennzeichen sind naturwis-
senschaftliches Experiment und ein auf mathematischer Grundlage beru-
hender Empirismus (Weber 1972: 720).  

Der aufgeklärte Absolutismus zielte ebenfalls auf Modernisierung und 
stand der Tradition und der feudalen Ordnung mit ihren festliegenden 
Privilegien entgegen. Er wollte aber nicht gleiche und freie Bürger, son-
dern gleiche und instrumentalisierbare Untertanen. Ein Wille sollte allein 
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dem Regenten zukommen. Ihm sollten die Staatsdiener in unpersönlicher 
Sachlichkeit folgen und gleichsam mechanisch funktionieren. Die Staats-
lehre des aufgeklärten Absolutismus hat das im Bild der Maschine zum 
Ausdruck gebracht. Justi (1720-1771), Inhaber des Lehrstuhls für Kame-
ralistik an der Universität Göttingen, schrieb in seiner „Staatswirthschaft 
oder systematische Abhandlungen aller ökonomischen und Cameralwis-
senschaften“ (1755): 

„Ein wohl eingerichteter Staat muß vollkommen einer Maschine ähn-
lich sein, wo alle Räder und Triebwerke aufs Genaueste ineinander pas-
sen; und der Regent muß der Werkmeister, die erste Triebfeder oder die 
Seele seyn, wenn man so sagen kann, die alles in Bewegung setzt“. Im 
gleichen Sinn schreibt Schlözer, ein Zeitgenosse Justis: „Die instructivste 
Art die Staatslehre abzuhandeln, ist, wenn man den Staat als eine künstli-
che, überaus zusammengesetzte Maschine, die zu einem bestimmten 
Zweck gehen soll, behandelt.“ (Justi 1755 und Schlözer 1793, zitiert nach 
Timm 1962: 485). 

Das Bild der Maschine wurde gebraucht, als es kaum mehr an Ma-
schinen gab als Mühlen und Kirchturmuhren. Es diente nicht der Be-
schreibung der gegebenen Verhältnisse, sondern sollte die normative 
Forderung zum Ausdruck bringen, dass die Gesellschaft wie eine Ma-
schine funktionieren soll. Daraus entwickelte sich später die Vorstellung, 
dass sie aus naturnotwendigen Gründen tatsächlich wie eine Maschine 
funktioniere, und dass sich die Einzelnen und auch ihre Bildung dem zu 
fügen hätten.  

Mit der Auflösung religiöser Weltbilder und der Sicherheit, die sie 
gewährt hatten, war auch die Selbstvergewisserung des Denkens zu ei-
nem Problem der Wissenschaft geworden. Die Philosophie sollte jetzt als 
Fundamentalwissenschaft gelehrt werden und allen Wissenschaften zu 
Klarheit der Begriffe, zu Sicherheit der Prinzipien und zu methodischer 
Strenge verhelfen. Zugleich entstand das Seminar als Ort diskursiver 
Auseinandersetzung. Die Diskussion, die hier möglich wurde, verdrängte 
die Verkündigung, Deklamation und Disputation kanonisierter Wissens-
bestände. 

Auch in der theologischen Fakultät traten die Anfänge der Wissen-
schaftsfreiheit hervor. In Preußen gab es unterschiedliche Konfessionen, 
deren Anhänger einander in fundamentalistischem Geist bekämpften. Um 
Staat und Universität davor zu schützen, schrieb der Hof den Studenten 
als polizeiliche Ordnungsmaßnahme religiöse Toleranz vor. Er selbst 
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scheute nicht vor Versuchen zurück, seine weltanschaulichen Belange mit 
Machtmitteln durchzusetzen. Die Freiheit der Universität von den Fesseln 
der Tradition wurde also weniger zur Freiheit des Einzelnen als zur Frei-
heit der Obrigkeit, über die Universität zu verfügen. Da es ein Bürgertum 
kaum gab, das dem Pietismus und einer bürgerlich individualistischen 
Wertordnung gesellschaftlichen Rückhalt hätte verleihen können, gewann 
der aufgeklärte Absolutismus in der Hochschulentwicklung schon bald 
die Oberhand.  

Den Landesherrn kam es auf die persönlichen Überzeugungen seiner 
Staatsdiener in der Berufspraxis nicht an und folglich auch nicht in ihrer 
Berufsvorbereitung. Die akademische Freiheit und die Einheit von Lehre 
und Forschung schienen ihnen entbehrlich, ja gefährlich. Der aufgeklärte 
Absolutismus ließ deswegen das Fachschulwesen entstehen, das staatli-
cher Kontrolle unterlag und akademische Freiheit nicht kannte. Anders 
als im fortschrittlichen Frankreich war der aufgeklärte Absolutismus in 
Deutschland aber schwach, so dass sich die Universitäten behaupten 
konnten und die Fachschulen an Produktivität, Ansehen und Einfluss 
übertrafen.  

 
3.  Humboldts gescheiterte Universität 

 
Eine Fachschule hätte auch 1810 in Berlin gegründet werden sollen. Als 
1807 ältere Gründungspläne wieder aufgenommen wurden, kommentierte 
der König: „Das ist brav! Der Staat muß durch geistige Kräfte ersetzen, 
was er an physischen verloren hat“ (Paulsen, Bd. II, 1921: 250). An Na-
poleon verloren hatte Preußen im Tilsiter Frieden die westelbische Hälfte 
seines Staatsgebietes. Mit seinem bildungsökonomischen Cameralismus 
nahm der preußische König die heute verbreitete Vorstellung der „Bil-
dung in einem rohstoffarmen Land“ vorweg. Der Hof war aber ge-
schwächt, so dass Humboldt und den anderen Reformern um Stein und 
Hardenberg die Gründung einer Universität gelang. Sie sollte Teil der 
Demokratie sein, die sie in Preußen errichten wollten. 

Die neue Universität sollte den Studenten ermöglichen, sich zu sach-
lich kompetenten und ihrer selbst bewussten Bürgern zu bilden. Sie sollte 
ein Studium ermöglichen, das „innerlich die objective Wissenschaft mit 
der subjectiven Bildung“ verknüpft (Humboldt 1964: 255). Die Studenten 
sollten lernen können, sich sachlich angemessen auf ihren Beobachtungs-
gegenstand einzulassen. Das schließt ein, dass sie auch mit sich selbst als 
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Subjekten der Erkenntnis angemessen umzugehen verstehen. Denn die 
Begriffe, mit denen wir die Welt begreifen, bringen nicht nur den Unter-
suchungsgegenstand zum Ausdruck, sondern, da es subjektiv vorausset-
zungslose Erkenntnis nicht gibt, immer auch die Subjektivität des Bet-
rachters. Man kann sich ihrer in der wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung mit einem Gegenstand also ebenfalls vergewissern, und darauf ist 
die angemessene Auseinandersetzung mit der Sache auch angewiesen. 
Nach der sachlichen wie nach der persönlichen Seite hin, sollten die Stu-
denten an der neuen Universität also die Fähigkeiten entwickeln können, 
die Voraussetzung individueller Unabhängigkeit sind. 

Die Demokratisierung Preußens scheiterte aber und damit auch die 
„subjektive Bildung durch objektive Wissenschaft“. Humboldt war nicht 
einmal ein Jahr im Amt gewesen, als er resignierte und um Entlassung er-
suchte, „tief gekränkt“, wie er dem König schrieb. Man hatte ihm die po-
litischen Kompetenzen vorenthalten, die er für die Realisierung seiner 
Bildungsreformen benötigte. Sein im November 1810 ernannter Nachfol-
ger Friedrich von Schuckmann war ein Mann der alten Ordnung. Das 
preußische ancien régime siegte in den sogenannten Befreiungskriegen 
über das fortschrittliche Frankreich mit der Folge, dass Hochschulauto-
nomie und akademische Freiheit durch den Staatsterror der Karlsbader 
Beschlüsse beschränkt wurden. Die Berliner Universität, die nach dem 
Willen ihrer Gründer die erste freie hätte sein sollen, geriet zu einer der 
letzten feudal-absolutistischen. Humboldt stellte im Jahr 1819 fest, “dass 
die Berlinische Universität mehr noch als untergeht. (...) Der Geist ist aus 
allem gewichen“ (zitiert nach Weischedel 1960: XXVIII). Sein Organisa-
tionsplan geriet schon bald in Vergessenheit. Man fand ihn erst wieder 
um 1900 in einem Archiv und publizierte ihn zum ersten Mal vollständig. 
Der bürgerliche Individualismus, den er und seine Mitstreiter voranbrin-
gen wollten, hatte abermals eine Niederlage erlitten. 

Der aufgeklärte Absolutismus gewann innerhalb und außerhalb der 
Universität die Oberhand auf Kosten der bürgerlich individualistischen 
und der feudal ständischen Wertordnung. Der Obrigkeitsstaat wirkte im-
mer nachdrücklicher in die Universitäten hinein mit seiner sich entwi-
ckelnden bürokratischen Verwaltung und mit Studien- und Prüfungsord-
nungen, die er mit den Laufbahnordnungen des öffentlichen Dienstes 
verband. Den Geist, in dem das geschah, lässt ein Kommentar zur aka-
demischen Freiheit in dem Staatsrechtslehrbuch von Zachariä erkennen, 
das um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu den bekanntesten zählte.  
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„Daß auch die Lehrfreiheit ihre moralischen und rechtlichen Schranken habe 
und insbesondere nicht dazu mißbraucht werden dürfe, um die bestehenden 
Grundlagen von Staat und Kirche zu zerstören, kann kein Vernünftiger ver-
kennen“ (Zachariä 1854: 371). 

Dem entsprach die Rekrutierung der Professoren. Im protestantischen 
Preußen waren Katholiken, Juden, und später auch Sozialdemokraten von 
der Übernahme eines Lehrstuhls ausgeschlossen, von Frauen zu schwei-
gen. Dieser Ausschluss war förmlich festgelegt. Faktisch ausgegrenzt wa-
ren darüber hinaus auch Liberale sowie die Nachkommen aus den moder-
nen Schichten der Unternehmer, Angestellten und Arbeiter (Baumgart 
1980: 84f.). Willkür war das nicht, denn die Professoren hatten Lehren 
mit präskriptivem Inhalten zu vertreten. Ebenso zielte die Forschung zu-
meist noch auf dogmatisch korrekte und nicht auf kritische Textinterpre-
tation. Die dafür notwendige Gesinnung schien bei Katholiken, Juden, 
Frauen und bei den anderen Genannten nicht verbürgt. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts kritisierte Max Weber diese Verhältnisse: „In Deutschland 
besteht die ‚Freiheit der Wissenschaft‘ nur innerhalb der Grenzen der po-
litischen und kirchlichen Hoffähigkeit“ (Weber 1908). 

Der Obrigkeitsstaat stellte der Tradition den Geist instrumentellen 
Verfügens entgegen und drängte sie zurück. Beide stimmten jedoch in ih-
rer Gegnerschaft gegen die freie Selbstreflektion des Denkens überein. 
Die subjektiven Voraussetzungen des Denkens rückhaltlos in Frage zu 
stellen, hätte bedeutet, die Autorität der Tradition zu untergraben, denn 
die gilt fraglos. Der obrigkeitsstaatlichen Ordnung lag weder an Traditi-
on, noch an subjektiver Bildung durch objektive Wissenschaft, sondern 
an Fachschulung und generalisierter Folgebereitschaft. Die Tradition, die 
er untergrub, verkam zu Gesinnung, die in der Universität in der Form 
der Kathederprophetie weitergegeben wurde. Daneben entstanden Theo-
rien, die sich als objektive Wiederspiegelung gesellschaftlicher Notwen-
digkeiten verstanden und davon Handlungsanweisungen abzuleiten ver-
suchten.  

Das Fachwissen ist objektiv, aber seine Objektivität bedeutet nicht, 
seine Begriffe brächten die Strukturen des angeschauten Gegenstandes 
unverfälscht, weil frei von subjektiven Elementen der Wahrnehmung zum 
Ausdruck. Objektiv ist es nur in dem Sinn, dass es von der Individualität 
des Betrachters nichts sichtbar werden lässt. Selbstvergessen verlieren 
seine Vertreter die subjektiven Voraussetzungen der Erkenntnis aus dem 
Blick. Ihnen hielt Weber vor: „Alle Erkenntnis der Kulturwirklichkeit ist 
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(...) stets eine Erkenntnis unter spezifisch besonderten Gesichtspunkten. 
(...) Wenn immer wieder die Meinung auftritt, jene Gesichtspunkte könn-
ten dem ‚Stoff selbst entnommen werden’, so entspricht das der naiven 
Selbsttäuschung des Fachgelehrten.“ (Weber 1983: 181). Die naive 
Selbsttäuschung war nicht zufälligen Charakters, sondern wurzelte in der 
widersprüchlichen Einheit traditionaler und obrigkeitsstaatlicher Wertori-
entierungen. 

Der Universität war es im 19. Jahrhundert gelungen, sich von der au-
ßeruniversitären Praxis unabhängiger zu machen. Das galt besonders für 
die philosophische Fakultät. Sie war einmal die niedere gewesen und hat-
te der Vorbereitung auf das Studium in den drei höheren Fakultäten ge-
diente. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde sie überall aufgewertet und 
entwickelte sich zur Berufsfakultät der Gymnasiallehrer. Die in den 
Gymnasien verabfolgte Bildung zeichnete sich bekanntlich durch Distanz 
zu den Ansprüchen des Alltags aus, und deswegen auch die Ausbildung 
der Studienräte. Mithin war auch die philosophische Fakultät unabhängi-
ger von wissenschafts- und bildungsfremden Ansprüchen als die juristi-
sche und theologische, die die Belange des Staates und der Amtskirchen 
zu berücksichtigen hatten. Ihre Unabhängigkeit begünstigte ihre Entwick-
lung und ließ sie zum Ort werden, an dem sich die modernen wissen-
schaftlichen Fachdisziplinen aus dem überkommenen Bildungskanon ent-
wickelten. Das schloss auch die Naturwissenschaften ein. Sie zielten 
nicht auf wirtschaftliche Rationalisierung, sondern auf die Entwicklung 
eines modernen rationalen Weltbildes. Es begünstigte die Modernisierung 
der Gesellschaft zwar, technischen Charakters war es jedoch nicht. 

Zugleich setzte die Universität Theoretiker, die sie in Eigenregie her-
vorgebracht hatte, an die Stelle der Praktiker, die in ihrem Lehrkörper im 
späten 19. Jahrhundert noch zahlreich vertreten waren. Dazu gehörten 
Geistliche, Juristen aus den verschiedensten Sektoren des Staatsdienstes 
und praktische Mediziner. Mit wachsendem Nachdruck und Erfolg sorg-
ten die Universitäten mit staatlicher Unterstützung dafür, dass auf einen 
Lehrstuhl nur berufen wurde, wer promoviert und habilitiert ist, sich also 
Prozeduren unterzogen hat, die in der Autonomie der Universität liegen. 
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Einheit von Leh-
re und Forschung und die akademische Freiheit ausgedehnt. Viele der 
Einrichtungen des Fachschulwesens erhielten Lehr- und Lernfreiheit, 
konnten ihre Lehre auf die Grundlage eigener Forschung stellen und ihr 
Personal durch Promotion und Habilitation in Eigenregie reproduzieren. 
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Ihre Abschlüsse und akademische Grade wurden staatlich sanktioniert 
und mit der Berufsbezeichnung des Ingenieurs verbunden, die als Sam-
melbezeichnung den wissenschaftlich ausgebildeten Techniker abhob von 
den Praktikern. Kurz, diese Bildungseinrichtungen wurden zu Universitä-
ten. 

 
4.  Hochschulentwicklung in der Demokratie 
 
Die Verallgemeinerung der wissenschaftlichen Bildung zur Volksbildung 
und der akademischen Freiheit zu einem Bürgerrecht vollzog sich gegen 
den Widerstand des Bildungsbürgertums. Dessen Angehörige bestanden 
noch in der Weimarer Republik auf der antiindividualistischen Verbin-
dung traditionaler und obrigkeitsstaatlicher Ordnungsvorstellungen, allen 
voran die Professoren. Sie beanspruchten im Namen objektiver Notwen-
digkeiten oder unangreifbarer Werte eine nationalpädagogische Elitefunk-
tion und strebten nach der autoritativen Absicherung eines Fundamental-
konsensus über die inneren und äußeren Grundlagen der gesellschaftli-
chen Ordnung (vom Bruch 1986, Burchardt 1977 und 1988; vom Brocke 
1980). Da ihr Anspruch auf ständische Überlegenheit mit der demokrati-
schen Ordnung unvereinbar war, sahen sie sich durch deren Ausbreitung 
ganz zu Recht bedroht. Folgerichtig stellten sie sich der Weimarer Repu-
blik entgegen und trugen so zur nationalsozialistischen Katastrophe bei.  

Gestützt auf die westlichen Alliierten wollten die demokratischen 
Kräfte in der BRD mit dieser Tradition brechen und brachten das im 
Grundgesetz nachdrücklich zum Ausdruck. Der Garantie der Wissen-
schaftsfreiheit (Art. 5), die sie der Weimarer Verfassung entnahmen, füg-
ten sie eine Ermahnung an die Professoren hinzu: „Kunst und Wissen-
schaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung“. Die akademische Freiheit soll in 
Zukunft nicht mehr als ein Privileg mit Herrschaftscharakter verstanden 
werden, sondern als Teil der Bürgerrechte. Die Demokratisierung der 
Hochschulen gelang nicht gleich, und sie ist auch heute noch nicht abge-
schlossen. Sie ist aber in vielen einzelnen Reformschritten vorangekom-
men (Lenhardt 2005). 

Mit der Demokratisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse verall-
gemeinerte sich das Interesse an einem Hochschulstudium und führte zur 
Hochschulexpansion. Zugleich veränderte sich auch die Binnenstruktur 
der Universität. Die Kooperationsverhältnisse der am Hochschulleben 



die hochschule 1/2005 101

Beteiligten, die noch in hohem Maße auf Tradition und akademischem 
Brauchtum beruhten, wurden verrechtlicht und zur Sache parlamentari-
scher Entscheidung. Die Lehrstühle, die einmal im Zusammenspiel von 
ständischer Tradition und Absolutismus entstanden waren und beidem in-
stitutionellen Ausdruck verliehen, wichen egalitäreren Verhältnissen im 
Lehrkörper und einer rationaleren Hochschulverwaltung. Die akademi-
sche Freiheit wurde auch auf das wissenschaftliche Personal ohne Lehr-
stuhl ausgedehnt, Lehr- und forschungsfremde Funktionen der Hoch-
schulleitung und Verwaltung wurden allmählich von den Lehrstühlen ab-
gekoppelt. Die Hochschulen gewannen an Haushaltsautonomie und Un-
abhängigkeit gegenüber der staatlichen Bürokratie. Die Universitäten 
machten mit der bürgerlichen Gesellschaftsordnung ihren Frieden. Stu-
dierten dort im Kaiserreich so gut wie ausschließlich zukünftige Staats-
diener, so bilden diese unter den Absolventen heute nur noch eine Min-
derheit.  

Jetzt will sich der Staat um ein Weiteres aus den Hochschulen zu-
rückziehen. Das geschieht mit einer hochschulpolitischen Begriffsfolklo-
re, die eher an einen neoliberalen Absolutismus denken lässt als an aka-
demische Freiheit und Demokratie. Man darf aber nicht übersehen, dass 
sich die rechte Mitte schon seit der Nachkriegszeit gegen die Demokrati-
sierung der Hochschulen wendet, sie aber nicht verhindern konnte. Diese 
Erfahrung spricht dafür, dass die akademische Freiheit auch diesmal ge-
stärkt aus den in Gang befindlichen Reformen hervorgehen wird.  

Warum ist die akademische Freiheit so bedeutsam? Die Hochschulab-
solventen bewegen sich typischerweise in Normenkonflikten. Geistliche 
haben es mit Sündern und Ketzern zu tun, Richter mit Rechtsbrechern 
und streitenden Parteien, Lehrer mit dem abweichenden Verhalten des 
Jugendalters, Psychologen mit Patienten, die an ihren neurotischen Infan-
tilismen hängen, Verwaltungsbeamte mit Bürgern und Politikern, die sich 
dem bürokratisch Notwendigen nicht fügen wollen, Architekten mit Bau-
herrn und deren Idiosynkrasien, Ingenieure mit Betriebswirten, die ihren 
kreativen Entwürfen mit Kostenargumenten entgegentreten usw. Die 
Hochschulabsolventen müssen sich auf all das einlassen können, ohne die 
im Studium angeeigneten Orientierungen aufzugeben, aber auch ohne sie 
ihrem Gegenüber in technokratischem Dogmatismus überzustülpen. Mit 
Beidem würde ihre Praxis an den Widerständen der Betroffenen schei-
tern. 
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Die Auseinandersetzungen, die sie zu bestehen haben, verlangen den 
reflektierten Umgang mit dem im Studium Gelernten. Den kultivieren die 
Studenten in der praktischen Teilnahme an der Forschung, denn hier 
können sie sich den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess bewusst ma-
chen. Deswegen ist die Einheit von Lehre, Lernen und Forschung für ihre 
Vorbereitung auf die Praxis unerlässlich. Das war schon immer so. Aber 
mit der Demokratisierung haben sich Lehre und Berufspraxis verändert. 
Die Wissenschaft versteht sich nicht mehr als objektive Abbildung der 
Realität, und sie zielt auch nicht mehr auf die Definition von Regeln, die 
dem Einzelnen im Namen objektiver Notwendigkeiten oder der Tradition 
oder Beidem bestimmte Handlungsweisen vorschreiben. Sie ist vielmehr 
subjektive Disziplin, die eine Voraussetzung autonomen Verhaltens ist. 
Oder um Humboldts Begriff zu benutzen: Sie ist subjektive Bildung 
durch objektive Wissenschaft. Diese Disziplin ist Teil der bürgerlichen 
Kultur und hat universellen Charakter. Sie kann alle Lebensbereiche un-
ter jeglicher Fragestellung zum Thema machen und deswegen auch sozial 
expandieren. Bereiteten die Hochschulen früher nur auf den Staatsdienst 
vor, so machen ihre Absolventen heute in allen Bereichen der Gesell-
schaft Karriere. 

 
II. Fachmenschentum und Professionalisierung 

 
1. Fachmenschentum  
 
Die Hochschullehre gewann in der außeruniversitären Berufspraxis an 
Gewicht. Ihr Inhalt drang dort nicht nur mit der Ausbildung ein, sondern 
auch auf dem Wege beruflicher Regelungen. Sie wurde hier zuerst als re-
ligiöses Dogma und als geltendes Recht, später auch als Kunstlehre, als 
Stand der Wissenschaft und als Berufsethik verbindlich vorgeschrieben. 
Das trug zusammen mit den Regelungen der Berufsvorbereitung und Zu-
lassung dazu bei, dass die Hochschulehre im außeruniversitären Alltag 
auch tatsächlich wirksam wurde. Ihre Entwicklung folgte der Praxis also 
nicht, sondern trat ihr entgegen. Dieser Prozess dauert bis heute an. Das 
übersehen die Anwälte der politischen Forderung, die Hochschulbildung 
hätte dem sogenannten gesellschaftlichen Qualifikationsbedarf zu folgen.  

Dass das Gewicht der Bildung zunimmt, ist eine Beobachtung, die im 
Mittelpunkt der bürokratietheoretischen Analysen Max Webers steht. 
Danach sind Fachwissen und Bürokratie zwei Seiten derselben Sache. 
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Bürokratische Herrschaft bedeutet Herrschaft kraft Wissens, so betont er 
immer wieder. Für ihre Existenz ist sie auf „Fachschulung“ angewiesen. 
Die Beamten werden nach Fachqualifikation, Prüfung, Diplom ausgele-
sen. „Das Ausmaß der Fachqualifikation ist in der Bürokratie in stetem 
Wachsen.“ „Das große Mittel der Überlegenheit der bürokratischen Ver-
waltung ist: Fachwissen“. Die „gewaltige Machtstellung der Bürokratie 
ist durch das „Fachwissen bedingt“. „Geschultheit und Disziplin“ sind ihr 
unentbehrlich (Weber 1972: 126-129). 

Unter den ständisch – obrigkeitsstaatlichen Verhältnissen wurde Bil-
dung zur Fachschulung und ließ zusammen mit der Bürokratisierung der 
Verwaltung die Kultur des Fachmenschentums entstehen.  

„Hinter allen Erörterungen der Gegenwart um die Grundlagen des Bildungs-
wesens steckt an irgend einer entscheidenden Stelle der durch das unaufhalt-
same Um-sich-Greifen der Bürokratisierung aller öffentlichen und privaten 
Herrschaftsbeziehungen und durch die stets zunehmende Bedeutung des 
Fachwissens bedingte, in alle intimsten Kulturfragen eingehende Kampf des 
,Fachmenschen‘-Typus gegen das alte ,Kulturmenschentum’” (Weber 1972, 
S. 578).  

Der bürokratische Rationalisierungsprozess zersetzt „den Glauben an die 
Heiligkeit des immer Gewesenen, die Normen der Tradition durch die 
Fügsamkeit in zweckvoll gesatzte Regeln und das Wissen (...), dass sie, 
wenn man die Macht dazu hat, durch andere zweckvolle Regeln vertret-
bar, also nichts ‚Heiliges‘ sind“ (Weber 1972: 658). Der bürokratische 
Rationalisierungsprozess zersetzt nicht nur bei den Beamten den Glauben 
an Tradition, sondern auch bei denen, die der bürokratischen Herrschaft 
unterworfen sind. Denn zur Herrschaft gehört immer auch das Moment 
des Gehorchenwollens.  

Mit dem Fachwissen stimmt die Bürokratie in Sachlichkeit oder Ob-
jektivität überein. Der Beamte hat sein Gegenüber als unpersönlichen Fall 
zu behandeln, und unpersönlich ist auch der dienstliche Verkehr mit den 
Kollegen. Gehorsam schuldet er nicht der Person des Vorgesetzten oder 
des Herren der Bürokratie, sondern der unpersönlichen Ordnung der 
Dienstpflichten. Worin diese bestehen und was er davon denkt, ist dabei 
prinzipiell ohne Belang. Was zählt ist allein deren Legalität, also dass sie 
formal korrekt und in der üblichen Form zustande gekommen sind. In-
dem die Beamten diese Ordnung exekutieren, machen sie sich auch selbst 
zu einer Sache.  

Der Beamtenstatus bringt seinen Inhaber in einen eigentümlichen Wi-
derspruch. Er soll sich rückhaltlos in den Dienst der Sache stellen, aber 
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worin die besteht, darf ihn nur unter dem Gesichtspunkt interessieren, ob 
sie legal ist. „Ohne diese im höchsten Sinne sittliche Disziplin und 
Selbstverleugnung zerfiel der ganze Apparat“ (Weber 1958: 524). Auf 
diese sittliche Disziplin und Selbstverleugnung geht die Sachlichkeit bü-
rokratischen Handelns zurück. Ausdruck von Naturnotwendigkeiten ist 
sie nicht.  

Der vordemokratische Charakter dieser Orientierungen lässt sich an 
einigen zentralen Bestimmungen des Beamtengesetzes verdeutlichen, die 
bis heute gelten. Beamte treten zwar auf Grund eines freien Arbeitsver-
trags in ihr Arbeitsverhältnis ein. Aber während die Beschäftigten in der 
Privatwirtschaft ihrem Arbeitgeber nur ihre Arbeitskraft überlassen und 
außerhalb der Arbeit frei sind, hat sich der Beamte „mit voller Hingabe 
seinem Beruf zu widmen“. So muss er auch außerhalb der eigentlichen 
Arbeitszeit „der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die sein 
Beruf erfordert“ (BBG §54). Er unterliegt dem Gebot der Mäßigung und 
Zurückhaltung bei politischer Betätigung (BBG §53). Sein Gehalt ist kein 
Tauschäquivalent für geleistete Arbeit oder Arbeitszeit, sondern soll eine 
standesgemäße Lebensführung (Alimentationsprinzip) gestatten ähnlich 
wie die leistungsunabhängigen Vergünstigungen, also die besondere 
Kranken- und Alterssicherung und Unterhaltsleistungen für den Beamten 
und seine Familie, die auch nach dessen Ausscheiden aus dem Dienst 
gewährt wurden. Anders als Arbeiter und Angestellte dürfen Beamte 
auch nicht bei Bedarf gekündigt werden. Sie dürfen sich mit persönlichen 
Interessen nicht gegen ihren Dienstherren stellen und deswegen nicht 
streiken. 

Kurz, die Existenz des Beamten entspricht ständischen obrigkeits-
staatlichen Verhältnissen. Er soll sich so wie unter der Standesordnung 
mit seiner Stellung rückhaltlos identifizieren, aber andererseits soll er 
ganz antitraditionalistisch zu allem bereit sein, sofern es nur legal ist. Ein 
eigenes Urteil steht ihm darüber hinaus nicht zu.  

Weber hat dem Unterschied zwischen staatlichen und privatwirt-
schaftlichen Bürokratien kaum Aufmerksamkeit gewidmet, er hat dem 
darin liegenden Fortschritt nicht getraut. Er wusste aber, was er bedeutet. 
Auf seiner Amerikareise beobachtete er am Verhalten der bürgerlichen 
Amerikaner „dass außerhalb der rein sachlich bedingten Unterordnung im 
‚Betrieb’ es (...) für streng verpönt gelten würde, wenn auch der reichste 
‚Chef’ seinen ‚Kommis’ etwa abends im Club, am Billard, am Karten-
tisch, in irgend einem Sinn nicht als voll ebenbürtig behandeln und ihm 
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etwa jenes, den Unterschied der ‚Stellung’ markierende herablassende 
‚Wohlwollen’ angedeihen lassen wollte, welches der deutsche Chef nie-
mals aus seinem Empfinden verbannen kann“ (Weber 1972: 535). Anders 
als die damaligen Deutschen, die sich als ungleiche Standesangehörige 
verhielten, bezogen sich Amerikaner als gleiche Bürger aufeinander und 
interpretierten die Ungleichheit ihrer betrieblichen Stellung als lediglich 
sachlich bedingt. Das bedeutet, dass sie gegen die bürgerliche Gleichheit 
nichts besagen soll. 

Die Sachlichkeit der Bürokratie findet in dieser Orientierung eine 
Stütze, sie wird aber zum Mittel, den Widerspruch zwischen der normati-
ven Vorstellung bürgerlicher Autonomie und der bürokratischen Fremd-
bestimmung innerhalb des Betriebs zu bewältigen. Das ist möglich, weil 
die bürgerliche Ordnung zwischen der Arbeitskraft und ihrem Besitzer 
unterscheidet. Jahrzehnte nach Weber bemerkte Luhmann:  

„Für den einzelnen ist Unpersönlichkeit die persönlichste Strategie, die er 
wählen kann, weil er damit seine Persönlichkeit von jeder Verflechtung mit 
organisiertem Handeln frei zeichnen, sie gleichsam darauf beschränken kann, 
den Eintritt in die Organisation zu verantworten“ (Luhmann 1964: 390).  

In der bürokratischen Sachlichkeit verschwindet das Individuum also 
nicht notwendigerweise, es kann sich ihrer vielmehr auch als Mittel der 
Selbstbehauptung bedienen. Das setzt aber voraus, dass sich die Betref-
fenden behaupten wollen.  

 
2.  Professionalisierungstendenzen 

 
Wie es scheint, nehmen Chancen bürgerlicher Autonomie im Arbeitspro-
zess zu. An die Stelle der Fachmenschen, die ihr Verhalten an versachli-
chenden Begriffen orientieren, treten Professionelle, die mit ihrem Ge-
genüber im Geist intersubjektiver Anerkennung kooperieren. Für diese 
These spricht zunächst, dass sich die Strukturen, die die Kultur des Fach-
menschentums konstituierten, mit der Demokratisierung der gesellschaft-
lichen Verhältnisse auflösen. Dabei gehen Veränderung der Hochschul-
entwicklung und der Arbeitsverhältnisse Hand in Hand. Diese Tendenz 
soll im Folgenden als Professionalisierung bezeichnet werden. 

Die Orientierung an der alten vordemokratischen Lehre, ermöglichte 
es den Hochschulabsolventen einmal, das vorliegende persönliche Prob-
lem als einen unpersönlich zu behandelnden Fall zu konstruieren. Ein 
verbreitetes Beispiel dafür findet sich im Bildungswesen bis heute. Leh-
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rer definieren ungenügende Leistungen ihrer Schüler im versachlichenden 
Begriff fehlender natürlicher Begabung und reagieren folgerichtig mit Se-
lektion (Lenhardt 2002). Dagegen will die professionelle Tätigkeit unter 
demokratischen Verhältnissen den Einzelnen darin unterstützen, Hand-
lungsautonomie zu gewinnen. An der kann es ihm fehlen, weil er mit den 
inneren Bedingungen seines Handelns nicht autonom umgehen kann, 
oder weil ihm die Kompetenz zum Umgang mit den äußeren Handlungs-
bedingungen fehlt. 

Schülern, um bei dem gewählten Beispiel zu bleiben, fehlt diese 
Kompetenz auf Grund ihres jugendlichen Alters. Lehrer können ihnen bei 
deren Erwerb aber nur dadurch helfen, dass sie ihnen so entgegentreten, 
als wären sie bereits autonome Subjekte. Das bedeutet, dass sie ihnen die 
allgemeinen Wertnormen der demokratischen Gesellschaft in der Unter-
richtskooperation praktisch ansinnen. Das tun sie nicht nur im wohlver-
standenen Interesse der Schüler an bürgerlicher Autonomie, sondern auch 
in ihrem Interesse an der Aufrechterhaltung ihrer Identität als Bürger. Die 
Normen erwachsenen Verhaltens im Schulalltag zu vertreten, ist nicht 
einfach, denn die Unterrichtssituation ist eine Wertkrise in Permanenz. 
Schüler neigen auf Grund ihres Alters zu abweichendem Verhalten und 
bringen damit ihre Lehrer in die Gefahr, die allgemeinen Wertnormen 
erwachsenen Verhaltens ebenfalls aufzugeben. Sie flüchten sich in Fron-
talunterricht und wissenschaftliche Bildungstechniken oder kommen den 
jungen Leuten zu nahe. Sie vertreten Leistungsansprüche despotisch oder 
geben sie auf und lassen die Zügel schleifen etc. Kurz, ihre Berufskompe-
tenz besteht in dem persönlichen Vermögen, die allgemeinen Wertnor-
men der Gesellschaft, die auch ihre eigenen sind, in der Auseinanderset-
zung mit ihren Schülern über den Unterrichtsgegenstand festzuhalten.  

In den modernen Betrieben scheint sich Entsprechendes zu vollzie-
hen. Das Management befiehlt den Hochschulabsolventen nicht, wie es 
bürokratischem Geist entspräche, und es nimmt andererseits von ihnen 
auch nicht technische Handlungsanweisungen entgegen. Es kann nur in 
Ansehung der Möglichkeiten herausfinden, worin sein Anliegen im wört-
lichsten Sinne bestehen könnte. Dazu bedarf es der Professionellen. De-
ren Kompetenz besteht darin, sich auf diese Anliegen einlassen zu kön-
nen und entsprechende Möglichkeiten zu entwickeln. Worin das Problem 
und seine Lösung bestehen könnte, können beide nur ermitteln durch 
Verständigung über die Ziele, Möglichkeiten und Kontextbedingungen, 
sachlicher, sozialer und kultureller. „A decision is arrived at not by the 
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executive’s deciding in the light of the expert’s advice but by a process of 
weighing the considerations for which each is responsible and then reach-
ing some kind of a balance of agreement“ (Parsons 1964: 67). Dabei 
müssen sie die zentralen Werte der Gesellschaft berücksichtigen, wollen 
sie nicht Konflikte erzeugen. Das aber sind mit zunehmender Demokrati-
sierung die Werte des Individualismus. 

Als die Hochschulabsolventen in immer größeren Zahlen in die Be-
triebe einrückten, wurden aus der alten bürokratischen Linienorganisation 
mit Hierarchie und Befehlskette die Stäbe ausgegliedert, in denen egalitä-
re Kooperationsformen gelten. Die Stäbe wuchsen, während das mittlere 
Management in der bürokratischen Linienorganisation immer mehr seiner 
überkommenen Funktionen verlor und eine Krise geriet. Sie fand in den 
1950er und 60er Jahren in der Industriesoziologie große Aufmerksamkeit 
(von Friedburg 1963; Kornhauser 1962; Popitz et al. 1957).  

Diese Tendenz setzt sich fort. In der Managementliteratur der 90er 
Jahre dominiert die Vorstellung, dass Arbeiter, Manager und Professio-
nelle mehr und mehr in Gleichberechtigung und Autonomie entsprechend 
der normativen Figur von „citizenship“ miteinander kooperieren oder 
doch kooperieren sollten. Sie agierten in einer „democratic corporation“, 
so eine zugespitzte Formulierung von Ackerhof (1994) in einer der aufla-
genstärksten Publikationen der Managementliteratur. Verwandte Thesen 
werden auch in der neuen Organisationssoziologie untersucht (Russel 
1993; Barley 1996 sowie Barley/Orr 1997 und die hier erörterte Litera-
tur). 

An derartige Befunde schließen Theorien gesamtgesellschaftlicher 
Entwicklung an (Block 1990, Appelbaum 1994; Bellah/Madsen/Sulli-
vean/Swidler/Tipton 1992). In Deutschland werden ähnliche Befunde un-
ter den Begriffen der subjektiven Modernisierung (Heidenreich 1996) 
und der „Systemischen Rationalisierung“ (Baethge/Oberbeck 1986) zum 
Thema. Danach weicht das tayloristische Rationalisierungsparadigma 
dem Normensyndrom des „subjektivierenden Arbeitshandelns“ (Böhle/ 
Rose 1992).  

So ergibt sich: Die Bürgerrechte gewinnen an Wirksamkeit, Demo-
kratisierung und Expansion der Hochschulbildung verallgemeinern die 
Erfahrung der Geistesfreiheit, und die Professionalisierung ersetzt büro-
kratische Versachlichung durch intersubjektive Anerkennung. Dass dieser 
Fortschritt noch begrenzt ist, ist unübersehbar. 
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